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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.04.1983

Norm

ABGB §1438 E

ZPO §226 IIIA

ZPO §226 IIIB

Rechtssatz

Bringt der Kläger in der Klage eindeutig zum Ausdruck, daß er eine bestimmte Forderung des Beklagten mit einer

bestimmten seiner Forderungen aufgerechnet habe, dann ist diese seine bestimmte Forderung nicht

Verfahrensgegenstand, ohne daß es auf den Bestand dieser Forderung und Gegenforderung ankommt.
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